
  

 

VOLLMACHT 
(MIT SUBSTITUTIONSBEFUGNIS) 

 

DER VOLLMACHTGEBER:  

  

  

  

 

BEVOLLMÄCHTIGT DIE „CAVEGN TREUHAND GMBH“, IHN IN ALLEN FINANZ-, VERSICHERUNGS- UND 

STEUERANGELEGENHEITEN RECHTSGÜLTIG ZU VERTRETEN. 
 

DIESE VOLLMACHT IST UNBEFRISTET UND BIS AUF WIDERRUF GÜLTIG. 
 

WIR BITTEN SIE, DIESE ZUR KENNTNIS ZU NEHMEN. IM WEITEREN VERWENDEN SIE BITTE AB SOFORT FÜR 

SÄMTLICHE KORRESPONDENZEN, RECHNUNGEN USW. FOLGENDE ZUSTELLADRESSE: 

 

 

C/O  CAVEGN TREUHAND GMBH 

SUMMERAUWEG 2 

POSTFACH 824 

8623 WETZIKON 

 

DER VOLLMACHTGEBER ERKLÄRT SICH MIT DEN INNLIEGENDEN BEDINGUNGEN „KLEINGEDRUCKTES 

GROSSGESCHRIEBEN“ EINVERSTANDEN. EINE KOPIE DIESES EXEMPLARES HAT ER ERHALTEN. 

 

DER VOLLMACHTGEBER: 
 

ORT UND DATUM: UNTERSCHRIFT: 

 

__________________ ___________________ 

 
CAVEGN TREUHAND GMBH 

SUMMERAUWEG 2 • POSTFACH 824 • 8623 WETZIKON 
TELEFON 044 970 30 30 • FAX 044 970 30 31 

 WWW.CAVEGN-TREUHAND.CH • INFO@CAVEGN-TREUHAND.CH REGISTER-NR. 10917 
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Basis der erfolgreichen Zusammenarbeit ist das gegenseitige Vertrauen. Ein 

erster Termin ist somit kostenlos und unverbindlich (in der Regel eine Stunde). 

 

KMU-Service / Versicherungstreuhand 

Für die Betreuung der Versicherungspolicen erhalten wir von den Versicherern 

jährlich wiederkehrende Courtagen. Sofern aus den bezahlten Jahresprämien 

eine minimale Courtage von Fr. 500.— erreicht wird ist unsere Dienstleistung 

gebühren- bzw. kostenfrei. Aus betriebswirtschaftlichen Gründen müssen wir 

bei tieferen Jahrescourtagen die daraus resultierende Differenz in Rechnung 

stellen. 

 

FINANZPLANUNG 

Unsere Beratungen werden nach den Honoraransätzen des Finanzplaner-

Verbandes unter Vereinbarung eines ordentlichen Stundenansatzes von  

CHF 150.—zuzüglich Barauslagen und MwsT abgerechnet. 

Vergütungen von Banken, Versicherungen und anderen Gesellschaften, 

welche der „Cavegn Treuhand“ zufliessen, werden bis zur Höhe des gesamten 

Beratungsaufwandes angerechnet. 

Falls nach Rücksprache Dienstleistungen durch Dritte in Anspruch genommen 

werden müssen (z.B. Anwälte oder Steuerexperten), werden diese separat und 

direkt nach deren Tarifen in Rechnung gestellt. 

 

 

 

 

 

 
Unsere Vertragspartner 

 

Wir erfüllen die ab 01.01.2006 geltenden gesetzlichen Bedingungen des Bundesamtes 

für Privatversicherungen (Art. 45 VAG). Folglich verfügen wir über die notwendigen 

persönlichen, beruflichen und fachlichen Anforderungen. Wir sind im öffentlichen 

Register (FINMA; www.vermittleraufsicht.ch) eingetragen (Nr. 10917/10918). 

Personendaten werden in elektronischer und/oder in Papierform aufbewahrt und nur 

soweit aufgenommen als sie im Rahmen der vereinbarten Dienstleistungen benötigt 

werden.  

Für Fehler, Nachlässigkeit oder unrichtige Auskünfte verpflichtet sich die Cavegn 

Treuhand im Fall einer Haftung dafür einzustehen. Die gesetzlich notwendige 

Berufshaftpflichtversicherung (CHF 2 Mio.) besteht und ist in Kraft  

 
   

 

Diverse 
Treuhänder + 
Juristen 

stets 
erweiterbar; 
nicht 
abschliessend 


